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11 S 3) oder dazu. Von ıhrem Bischofe ohne ausdrücklich
Erlaubnis des Apostolischen Stuhles bevollmächtigt werden den

oderdazupäpstlichen Segen mıt vollkommenem Ablasse erteil
ohneweiıiters delegiert,bezw.subdelegiert werden. -

Es sSel ZULM Schlusse 2111@ Bemerkung erlaubt, die ZW
mıf der hier behandelten Frage, wenıgstens innerlich, nıcht ZU-

ammenhängt. Die Anmerkungen S den einzelnenKanones SO-

der Index alphabeticus sınd cher mnıt sgroßem. Fleiße und
großer Genauigkeit: zusammengestellt worden, aber dessenunge-
ıchtetsınd Versehen nicht ausgeschlossen. So halte icha für
C111 Versehen, daß 111 der Fußnote ZUIM an 019 und 111 Index
alphabeticus indulgentia; QULIALL pOossunt as concedere
unter. die dort angeführten hkanonesnıcht aqauch Call 294; D
eingereiht ist C haec adnotasse suffieiat.
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DE (Verwendung der Gelder au  n dem Kirchenstiftungsgut.
Eın Pfarrer hat neben dem Kirchenstiftungsgut SCAHETI:arr-
kirche auchnoch das Kirchenstiftungsgut Filialkirche 7

verwalten. Das Kirchenstiftungsgut der Fihalkirche hat
oroßes Stammkapıtal und Sroße-'qaufende Einnahmen.eiztere
sind oTOß, daß nach Bestreitung der eigenen Bedürfnisse
Inımernoch eINE schöne Summe (jeldes übrigbleibt. Die Kirchen-
stiftung der Pfarrkirche aber ist recht arın, daßdie EKın
nahmen Z Bestreitung der nötıgen Ausgabennicht ausreichen.
Ha aberkeine olfnungbesteht daß der Stiftungsrat der Fihal-
kırchezugunsten der Pfarrkirche etwas bewillige, hat der
Pfarrer, ohne dem Stiftungsrat der F LialkircheeLwas vA9
allmählich ungefähr 2000 Mark AUS den lJaufenden Einnahmen
der Filialkirche für diePfarrkircheverwendet: TÜr Anschaffung
VO  e Glocken, VON Meßgewändern Mit dieser Prax1ıs
GT begonnen,; nachdem zuerst. dıe Frage”mıtgeistlichen Con-
fratres besprochen‘ un on ihnen dıe Auskunft erhalten hatte,

SCIN Vorhaben SC1 nıchts einzuwenden, weıl. as Geld ja
doch für diıe Kıirche verwendet werde nd die Fiıhalkırche noch
Senug 1a Nachträglich aber hat edoch Bedenken bekommen
x& der Erlauhb  eıt SE1INEeTIN Handlungsweıse. Deshalb rag CF

ob G+ mıt cheser Praxis weiterfahren urie oder ob C4 SarTT die
Vergangenheit restitutionspflichtig sSel

Bel Bbeantwortun der vorliegenden Fragen muß 11an sıch
zunächst darüberklar werden, denn eigenthich Rechts-
suhjekt, Eigentumsträger der Kirchengüterıst

Vor dem Erscheinen des CodJRE: 411 1al s den C1INECH

oder andern AKKOT gegebhen, ISr LehrLG, die- 61 LA Kırchen
1ätten keıin ahsolutes “igentumsrecht, kein Kigenlumsrecht1mm
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sLrengen Sinne des \’Vör1£eé“; e1Nn solches Kigentumsrecht köomme
vielmehr dem obersten. Hırten der Kirche ZU:E) Diese Auffassungahber äaßt sıch nach dem Erscheinen des Kechtsbuchesnicht mehr auirecht erhalten lar sagt nämlıch GE 1497, SIrdische ıllter welche entweder der G2samtkirche und
dem Apostolischen Stuhle oder elner andern moralischen Person
IN der Kirche gehören, sınd Kirchengüter.“ Mıt Recht bemerktKıchmann hlezu:: „Der alte Streit, WE qals Träger des Kıirchen-
vermögens Z betrachten SET. dıe Gesamtkirche oder das EIN-
zelne kırchliche NSTUILLUL, ist zugunsten der Institutentheorie ent-
schiıeden: das einzelne kiırchliche Institut (Korporation, NSLaist qals Juristische Person Kechtsträger des miıt i1hm verbundenen
Vermögens.“?) Im vorlegenden Falle haben WIT also zwel VeEeI-
schiedene Kigentümer: dıe Kirchenstiftung der Pfarrkirche und
dıe Kirchenstiftung der Fıllalkirche. Offenbar gehören auch ZUTI
kıgentum der Filialkirche dıe Einkünfte AaUS deren Kirchen-
stiftungsgut, denn E Iructificat .domino“. Da also elne AFeT-
mögensübertragung stattfinden soll, mussen diıe kirchlichen Be-
stimmungen über Veräußerung on Kirchengut eingehaltenwerden. Der Umstand, da ß dıe Wertobjekte Kırchengut SINd;andert dieser atsache nıchts Wenn daher Wernz schon VOIL
dem Erscheinen des evx trotz der damals noch bestehenden
Streitfrage ber den eigentlichen Fıgentümer des Kıirchengutessagt, unter das Verbot der Veräußerung VOI Kıirchengut Talle
nach der allgemeinen Ansicht und der Praxis der römiıschen
Kurie auch che Veräußerung zwischen ZWel xiırchlichen Insti-
tuten,®) oult cdies noch mehr nach dem Errscheinen des CX
Unbedenklich sagt deshalbh EFıchmann, daß LUr Inkurrierungder In Can 2347 genannten Strafen gleichgültig SeN, o dıe Ver-
aäußerung eine Juristische Person des kırchlichen Rechtes oder
A Private, den al cd1e (emeinde W: geschehen se1.*)-Aus dieser Kechtslage ergıbt siıch on selbst, daß der Piarrer
N1C eigenmächtig Vermögensohbjekte der . Fihlalkirche AePfarrkirche übertLragen konnte (vgl. auch Can L523; Was
ELr an Hat. ist ungülltıg. C  on In ezug auf die bloße Ver-
waltung sagt Can O27 „ Die Verwalter handeln ungültıe
WEeNN S1e ohne schriftliche Erlauhbnis des Ortsordinarius eLwas:-
E, WaSs dıe Grenzen.und die Art un Weise der ordentlichenVerwaltung überschreitet.“ Ja ahbher außerdem och eine Ver-
äußerung vorliegt, so 1st auch C4  S 1950, S 1 LA beachten.der sagt, daß ohne Erlaubnis des Zzuständıgen ern e Ver-
aäußerung unguültıg SCe1 Nach Cel 5  P  °) ist aher Im vorhegenden
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Fall der Ortsördinarius zu.$tändig. Äußerde'm ist noch nach dem-
selhben Kanon auch die Zustimmung der Interessenten nötig.

Hıeraus ergıbt sich, daß der Pfarrer selne bisherige Praacig
nıcht jortsetzen darf

Muß aber auch Resiiluiion eisten TÜr die Vergangenheit ”
Ja nıcht der Pfarrer, sondern diıe Kirchenstiftung der Pfarr-
zırche ım Besitze der Wertobjekte ıSt, die den eldern der
Filialgemeinde . angeschafft wurden, ergıbt sıch selbst,
daß seıne Restitutionspflicht sich nıcht ründet qauf ungerechten
Besitz, sondern auft ungerechte Schädigung

Wer einen andern ungerechterweıise beschädıgt hat, muß
bekanntlich für den SaNnZeh chaden auftkommen, den wen18g-
stens dunkel vorhergesehen nat Dies gilt aber GF

mala 1ıde gehandelt hat Nun scheinen qaber bei dem Pfarrer
dıe Verhältnisse och S0 D lıegen, daß onäa es A

nehmen kann, zumal er Ja noch vorher heı seinen geistlichen
(Confratres sıch KRat geholt h1at Allerdiıngs könnte ]jemand eiIn-
wenden, daß der Pfarrer qals Verwalter des Kırchengutes auch

iıch urc Studium dıe Rechtskennt-SUu gravı verpflichtet Sel,
nısse L erwerben, die 11r eine gedeihliche Verwaltung nötıg
sind. IJa 1es aber N1C eLan habe, INUSSE er ehben JetLz 11r
den Schaden auftkommen. 1e6Ss gılt abher wiıederum NUr, wenn

das Studium mala fıde unterlassen hat Es ist aber kaum
anzunehmen, daß der Pfarrer eZW auch die-Confratres, welche
den genannten KRat erteilten) während seiner Studienzelit und
nachher diese Pflicht absıichtlich verletzte, a1sSO miıt Wissen nd
ıllen 1n schwererT un dahingelebt habe. Wenn der Pfarrer
aher ona tıde Wrlr auch bezüglıch se1nes pflichtmäßigen StuU-
diums, Sılt auch hier das schon oben Gesagte Vbraucht 1Ur
den Schaden nicht aufzukommen.

autfMuß aber .nicht dıe Kirchenstiftung der Pfarrkırche
se1in unrechtmäßiges Vorgehen aufmerksam machen, aqauft da
S1e as, W as sS1e unrechtmäßigerweise reicher geworden ıst,
herausgebe und cdie Filialkırche schadlos halte? Dieser all
1at, OoifenDarTr manche Ahnlichkeit mıt dem andern 111

welchem jemand s1e daß aus seiner andlung, die GE hbona
1ıde gesetzt hat, eiIn chaden entste den er aber N1C VeI-

ıındert, obwohl ec5 könnte, wenn jemand chtlos ein
Streichholz weggeworfen hat und s1ıe daß jJetzt eın ogroßer
Brand daraus ZU entstehenT f  XC ist ahbher ZU bemerken,
daß 11a In eınem solchen Falle den Schaden verhindern
muß, WE I11LaIl Ps ohne verhältnısmäßıig oTrOßes Ungemach tun

kann.°) Ür den Pfarrer abher scheint: ©  N OcCcN eın großes Unge-
maqh SA sein, . wenn er_'de'n Mitgliedern des Kirchenstifttungsrates
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SL 1C verkehrteHandlungsweise offenbaren muß. (Gan; ab e..
sehen. VON dem Argernıis, das daraus eicht entstehen könnte,

_würde mancher ohl heber en Schaden Aaus en Mitteln
gutmachen, qls C© solche Diffamierung auf sıch ZU nehmen.
Außerdem droht auch nicht erst. AaUS der dandlung des Pfarrers
CIn sroßer Schaden D entstehen, sondern G ist bereıits schon
daraus entstanden, 65 handelt sıch nıicht un Verhinderung,sondern I1 Wiedergutmachung des Schadens Es darf aber
auch 1ı1lcht übersehen werden, daß der —farrer qals Verwalter
der Kırchenstiftung der Fıhalkirche dieser gegenüber _ 1e]
strengere Pflichten hat qls G1 beliebige Irıtte Person. Jedoch
ist auch hlıer daran ZU CIINNECN, daß jemand für den Schaden,
den bei Ausübung es mties anrıchtete, ohne elC
ormelle Sünde begehen, erst nach erfolgtem Richterspruch. autkommen muß.

Hat also der Pfarrer guten aubden gehandelt, wırd
ıhn NC ZUL Restitution verpflichten können. 1es gılt aber

selbstverständlich Ur VO Standpunkte derOTa AUS;
der Pfarrer aber OIl RıchterUr Restitution verurteıilt. wird,__ dann ist nach erfolgtem KRichterspruch, schon angedeutet,
N  ur Restitution auch 1111 (1ewissen verpflichtet.

Münster (West£.) Dr Heribert ONeE M Cap
6J (Stillschweigepflicht infolge eCINEsS Traumes?) Ein Geist-

hicher erzählt Gesellschaft on Konfratres Folgendes:Eın bekannter, höhergestellter Geistlicher, der unNn-
tadelhaften ufe STAN un jeder Hıinsichtsehr pflichttreu
War, SCI1I 1a er lehhaft getrdumt - eINeTr etiwas penibelenSıtuation ihm gekommen un 12 ıhn gebeten, Beıicht
ZU hören. Das habe derann — naturlıch Traume — getan.Und erzählte der Senannten Gesellschaft ı einzelnen,

da schört en räumteW ar das richtig gehandelt“oder Wl ZU Stillschweigen verpfilichtet?
Jedenfalls 'kann da VO Verletzung des Beichtsiegelskeine Rede SCIN Da die Krzählung unter Geistlichen grfolgte,1ıst auch nıcht anzunehmen, daß he1l den Zuhörern eın Ärgernis

entstan Was AA 8 urchten gewesen WarTe, WEeNN die Erzählung
VOL Lalen stattgelunden Irotzdem glaube ich, daß der
hbetreffende Herr das einzelnen nıcht erzählen dürfen

Abgesehen davon, daßunter diesen Einzelheiten ınge Waren,;
che angesichts der Charaktereigentümlichkeit des traumhaften
Beıichtkindes und CIHET: BHeschäftftigungen leicht Wirklichkeit

konnten, verlangte ® N1C NUrLr die TÜr aqlles en g_orderte kluge Zurückhaltung, da ZU Schweiıgen, sondern 110$5-
besondere urite das Nichtschweigen i112} diesem Falle wıirk-
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